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zu machen und alle brieflichen und ſonſtigen ſchriftlichen Zuſendungen von Bekanntmachungen c. unter der Adreſſe:

an uns gelangen laſſen zu wollen.

An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)

Deutſchland.
Berlin, d. 3. März. Auf der heutigen Tagesordnung der

Erſten Kammer ſtand (wie ſchon in der vor. Nummer unſeres Cou-
riers kurz erwähnt) der Bericht der Kommiſſion über den Antrag desAbg. Vincke, betreffend einen Geſetz Entwurf über interimiſtiſehe

Kreisvertretungen.
An Stelle des durch Heiſerkeit behinderten Abg. Grafen Jtzen

plitz verlieſt der Abg. Maguet den Bericht.
Die Mehrheit der Kommiſſion hält die Sachlage nicht für ſo angethan, daß

eine geſetzliche Anordnung über eine interimiſtiſche Kreisvertretung nothwen
dig erſcheint oder den beſtehenden Zuſtand verbeſſern würde ſie hält es für das
Beſte, dieſen unangefochten zu laſſen. Sie hat ſich demgemäß, mit 12 gegen 2
Stimmen, für die einfache Tagesordnung entſchieden und trägt demnach darauf
an, die Kammer wolle beſchließen den Antrag des Abg. v. Vincke nicht anzu
nehmen vielmehr denſelben durch einfaches Uebergehen zur anderweitigen Tages

r Feriach: Jch empfehle Jhnen den Antrag der Kom
miſſton, weil die Kreisſtände noch zu Recht denn eher r
Verfaſſung: Standesvorrechte ſind aufgehoben, kann ſich nicht auf di

rrinnns der Art. 105., welcher auf ein neues
ebenſowenig die Kreisord

n n Artikel 66. nur die bisherigen Geſetze, nicht
Auch iſt

pis die neuen Geſetze in Kraft ſind.
ſtiſchen Kreisvertretung keinesweges. s
vertretungen als die Anfangspunkte zu neuer Entwickelung an, wie
ich auch die Kammer nur als Anfangspunkte zu weiterer Entwicke

achte.lung Her e v. Bockum-Dolff s erklärt ſich für den Antrag des
Abg. v. Vincke, damit nicht noch länger die Beunruhigung beſtehen
bleibe, die durch die Nichtausführung der Gemeindeordnung entſtan
den ſei. Wolle man die Gemeindeordnung abändern, ſo möge man
es thun, aber man ſolle allſeitig beſchloſſene und genehmigte Geſetze

auch ausführen.Die Ween haben thatſächliche Berichtigungen der Abg. v. Wittz

leben, v. BockumDOolffs, v. Brünneck und v. Gerlach zur
olge.s Der Miniſter des Jnnern: Der damalige Miniſter des In

nern hat am 13. März 1850 die Behörden bezeichnet, die einſtweilen
die Geſchäfte führen ſollten, bis die Gemeindeordnung eingeführt wäre.
Da die Kreisordnung eine ähnliche Beſtimmung nicht enthält, ſo er
ließ der Miniſter des Jnnern das Regulativ vom 3. Juni. Seine Be
fugniß wurde ſchon damals in Frage geſtellt, er hat jedoch in einem
Erlaß vom 20. Juli gezeigt, daß ihm dieſelbe zuſtehe. Jch halte da
für, daß diejenigen Behörden, welchen die Ausführung der Kreisord
nung obliegt, auch inzwiſchen die Verwaltung haben. Da der Mi
niſter die Beſtimmungen über die Ausführung der Geſetze zu treffen
hat, ſo wäre die Annahme des Antrags des Abg. v. Vincke eine
Einmiſchung in die Exekutive. Es ſcheint mir nicht erforderlich, durch
ein neues Geſetz die Einführung der Kreisordnung zu beſchleunigen,
indem dieſe nicht eher eingeführt werden kann, als bis die Einführung
der Gemeindeordnung abgeſchloſſen iſt. Es ſtellen ſich dabei täglich
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neue Erfahrungen heraus deren Berückſichtigung nützlich und weiſe iſt.
Jch empfehle Jhnen den Uebergang zur Tagesordnung. (Beifall.)

Nachdem der Schluß der Debatte beliebt worden iſt, erhält der
Antragſteller Abg. v. Vincke das Wort und empfiehlt ſeinen Antrag,
den er keineswegs aus Mißtrauen gegen die Regierung geſtellt. habe;
ſondern vielmehr aus Vertrauen und aus der wohlmeinenden Abſicht,
den Zweifel und die Unſicherheit im Lande aufzuheben. Die Gemein
e t zu Arenswalde habe die Waählerliſten feſtgeſtellt und es
ſei ihr geſagt worden, die Ausführung der Gemeindeordnung ſei noch
ſuspendirt; andre Gemeinden haben um die Einführung gebeten, und
ſeien abſchläglich beſchieden worden. Auch ſeien Petitionen des Ver
eins „Mit Gott für König und Vaterland“ in Umlauf geſetzt worden,vor welcher Petitionswühlerei er doch warnen müſſe. abone man Ab

änderungen, ſo ſolle man doch offen damit heraustreten. (Beifall.)
Der Miniſter des Jnnern: Die Ausführung der Gemeinde

Ordnung geht jetzt ſchneller vorwärts, da die Regierung zu Organiſationen im Jnnern jetzt mehr freie Hand hat; ich wünſchte nur, daß

ihr auch von allen Seiten freie Hand hierin gelaſſen werde. Jch für
meine Perſon bin zwar der Meinung, daß in der GemeindeOrdnun
mehr auf die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Provinzen hätte Rückſicht genommen werden müſſen, aber ſie iſt einmal Geſeb und wird

ausgeführt werden. (Beifall.)
Die Tagesordnung wird angenommen. Schluß der Sitzung 2

Uhr. Nächſte Sitzung unbeſtimmt.

[34ſte Sitzung der Zweiten Kammer.] Präſident GraSchwerin. Eréſſenng 121 Uhr. es
Tagesordnung: 1) Nochmalige Abſtimmung über die Amende

ments der Abgg. von Brauchitſch und Geßler. 2) Fortſetzung der
Berathung über den erſten Bericht der Kommiſſion zur Prüfung der
vorläufigen Verordnung vom 10. Juli 1849 über das Disciplinar
verfahren gegen richterliche und der vom 11. Juli 1849 über das
Disciplinarverfahren gegen nicht richterliche Beamte.

Am Miniſtertiſche die Herren Simons, von Stockhauſen
und Regierungscommiſſar Grimm, ſpäter von Manteuffel und
v. d. Heydt.

Die Amendements der Abg. Brauchitſch und Geßler werden wie
drrholt angenommen. Ein Abänderungsantrag von Rohden und
Genoſſen wird verleſen und ausreichend unterſtützt. Die weitere Be
rathung beginnt mit 9. 51 des Kommiſſionsentwurfes, entſprechend
dem H. 26 der Verordnung, da H. 24 und 25 der Verordnung durch
die Annahme des F. 20 des Entwurfes wegfallen. Der H. des Ent
wurfs lautet:Für den Fall, daß bei dem zuſtändigen Appellations Gerichte die be

ſchlußfaähige Anzahl von Mitgliedern nicht vorhanden iſt, oder wenn auf
den Antrag des Staats Anwaltes oder des Angeſchuldigten der oberſte Ge
richtshof das Vorhandenſein von Gründen anerkennt, aus welchen die Un
befangenheit des zuſtändigen Gerichts bezweifelt werden kann, tritt ein an
den See allemal Vurch den Juſtiz Miniſter ſubſtituirtes Gericht an

deſſen Stelle.Abg. Breithaupt befürwortet ſein Amendement, das folgender
maßen lautet:Für den Fall, daß bei dem zuſtändigen Appellgtions Gerichte d re

fäy ge Anzahl von Mitgliedern nicht vorhanden iſt oder ver un das
trag dis Staats uwaits oder des Ang. ſchuldigten das en enpent
Vorhandenfein von Gründen anerkennt aus we chen die Unbefang



zuſtändigen W bezweifelt werden kann, verweiſet das Ober Tribunal
die Disciplinarſache vor ein anderes Appellations Gericht.

Abg. v. Vincke macht gegen das Amendement geltend, daß nach der
Verfaſſung Niemand ſeinem geſetzlichen Richter entzogen werden dürfe.

Der Juſtiz miniſter erklärt ſich für das Amendement; ein ge
ſetzlicher Richter ſei der durch das Geſetz beſtimmte, und dieſes Merk
mal der Geſetzlichkeit ſei ebenſo vorhanden bei dem in dem Amende
ment vorgeſchlagenen Verfahren, als bei einer generellen Subſtitution,
außerdem beſtehe jenes Verfahren ſchon in der Rheinprovinz ohne zu
Unzukömmlichkeiten Veranlaſſung gegeben zu haben. Nachdem noch
Abg. v. Brauchitſch einige Worke für das Amendement geſprochen,
wird die Diskuſſton geſchloſſen.

Wentzel entwickelt zum Schluß dieDer Berichterſtatter Abg.
Gründe der Kommiſſion für ihre Faſſung. Bei der Abſtimmung wird

Die folgenden 99. werdender Antrag der Kommiſſion angenommen.
nach dem Antrag der Kommiſſion ohne Diskuſſion erledigt.

26 des Entwurfes, entſprechend dem 32 der Verordnung,
lautet:

Wenn das Appellationsgericht eine
ſie ſtattfinden ſollte, nicht einleitet,
nach Anhörung des Staats nwalts

den Appellationsgerichte aufzugeben
Abg. Breithaupt hat dazu folgendes Amendement geſtellt

Wenn das Appellationsgericht eine Vorunterſuchung in Fällen wo ſie ſtatt
finden kann nicht einleitet, ſo iſt der oberſte Gerichtshof berufen, daſſelbe auf
die betreffenden Thatſachen aufmerkſam zu machen. Iſt dies ohne Erfolg ge

n Gerichtshof ſelbſt die Einleitung der Sache verfüDem rheiniſchen Reviſions und Caſſationshofe ſteht in einem ſolchen Falle

e die Unterſuchung und Entſcheidung der Sache an ſichzu ziehen dem Ober Tribunale aber, dieſelbe an ein anderes ihm untergeord
netes Appellations Gericht zu verweiſen. Die Ernennung des Richters, welcher
die etwa nöthige Vorunterſuchung zu führen hat, gebührt dem erſten Präſiden
ten des Gerichts, vor welches hiernach die. Sache gelangt.

Der Juſtizminiſter erklärt ſich mit dem Amendement einverſtan
den bei der Abſtimmung wird der Antrag der Kommiſſion ange
nommen.

Die
nommen.

Zu H. 32 des Entwurfes entſprechend, dem H. 37 der Verordnung,
welcher lautet:

Der Angeſchuldigte, welcher erſcheint, kann ſich des Beiſtandes eines Advoka
ten oder Rechts Anwaltes als Vertheidigers bedienen. Der nicht erſcheinende
Angeſchuldigte kann ſich vertreten laſſen. Dem Disciplinargericht ſteht es jedoch
jederzeit zu, das perſönliche Erſcheinen des Angeklagten unter der Warnung zu
verordnen, daß bei ſeinem Ausbleiben ein Vertheidiger zu ſeiner Vertretung nicht
zugelaſſen werden wird.

hat der Abg. Brauchitſch folgendes Amendement geſtellt:
unter Verwerfung der Vorſchläge der Kommiſſton, den H. 37 der Verordnung
t in demſelben jedoch den letzten Satz des zweiten Alinea wie folgt

zu faſſen

a Disciplinargerichte ſteht es
ngeſchuldigten unter der Verwarnung zu verordnen daß bei ſeinem Aus

bleiben ein Vertheidiger zu ſeine
Der Re erungskommiſſar hat ſich mit dem Amendement einverſtan
den erklärt bei der Abſtimmung wird der Kommiſſionsantrag ange
nommen.

Die folgenden Paragraphen werden ohne Diskuſſion in der Faſ
ſung der Kommiſſton angenommen. Zu einer längeren Debatte gebendie d 35 und 36 des Entwurfes, entſprechend den 99. 40 und 45

Disciplinarunterſuchung in Fällen, wo
ſo iſt der oberſte Gerichtshof berechtigt,
die Einleitüng derſelben dem betreffen

27 31 des Entwurfes werden ohne Diskuſſion ange

der reren Veranlaſſung; ſie lauten
S. 40. (jetzt 35.) Außer der Nichtigkeitsbeſchwerde findet kein Rechtsmittel

ſtatt. Rückſichtlich des Verfahrens kommen, ſo weit dies Geſetz nicht etwas An
deres feſtſetzt, die gewöhnlichen Strafprozeſſes über die Nichtig
keitsbeſchwerde zur

H. 45. (jett 36.)

Vorſchriften des
Anwendung.

Das Rechtsmittel der Nichtigkeits Beſchwerde findet ſtatt
1) Wenn der Angeſchuldigte in den Fällen, in denen ein Kontumazial Verfah
ren nicht ſtattfindet, nicht gehört worden. 2) Wenn das Urtheil erlaſſen wor
den ohne daß vorher die Staatsanwaltſchaft mit ihrem Antrage gehört worden.
3) Wenn bei dem Gerichtshofe nicht die erforderliche Anzahl Richter zugegen ge
weſen. 4) Wenn der Gerichtshof der nicht kompetente Richter geweſen iſt.
5) Wenn ein Richter an der Entſcheidung Theil genommen hat, welcher geſetz
lich ſich ſeiner Mitwirkung hierbei hätte enthalten müſſen.

Dazu liegt ein Amendement von dem Abg. Breithaupt vor, das
übereinſtimmend mit den 99. a und b des eventuellen Vorſchlages der
Kommiſſion lautet: die hohe Kammer wolle beſchließen

v daß an Stelle der H9. 40 und 41 der Verordnung und F. 35 und 36 der
orſchläge der Kommiſſion folgende Beſtimmungen zu ſetzen ſei:

Das Rechtsmittel des inſpruches, (Reſtitution oder Oppoſition) findet
att.

S.
nicht ſt

Gegen die von den Appellations Gerichtshöfen erlaſſenen Urtheile ſteht
e e und dem Angeſchuldigten die Berufung an den oberſten Ge
„chts! en.Jur daſſelbe ſprechen ſich die Abg. v. Seckendorf und der Juſtiz

miniſter aus, der Abg. v. Vincke ſpricht für den Kommiſſtonsent-
wurf. Hierauf wird der Schluß der Diskuſſion angenommen und
der Berichterſtatter Abg. Wentzel, erhält noch das Wort er ver
wahrt in ſeiner Rede die Kommiſſion nochmals auf das Energiſchſte
gegen die Unterſtellung, als habe ſie Mißtrauen gegen das Obertribu
nal, deſſen Mitglied er ſelber eine Zeitlang zu ſein die Ehre gehabt,
erwecken wollen, und reſumirt die Gründe der Kommiſſion für Ver
werfung der Appellation.

Die Kammer geht zur Abſtimmung über. Ein eventueller An
trag von dem Abg. Kloſe wird verworfen. Die namentliche Abſtim
mung über den H. 35 des Kommiſſionsentwurfes ergiebt 74 Stimmen
dafür, 202 dagegen der Antrag der Kommiſſion iſt demnach verwor
fen. folgt hierauf die Abſtimmung über den eventuellen Vorſchlag
der Kommiſſion sub a und h und damit auch über das gleichlautende
Amendement des Abg. Breithauptz der Vorſchlag wird angenom
en. Schluß der Sitzung um 4 Uhr.

B35sſte Sitzung der weiten Kammer am 4. März.]) Prä
ſident Graf v. Schwerin. Eröffnung: 12 Uhr 25 Minuten.

Am Miniſtertiſche: Simons und egierungskommiſſar Geh. Ju-
ſtizrath Grimm. Später v. Manteuffel, v. d. Heydt, v. Stock
hauſen und v. Weſtphalen.

Tagesordnung Fortſetzung der Berathung der vorläufigen Ver
ordnung vom 10. Juli 1849.

„Ohne Debatte wird der S e
ſchläge genehmigt. Er lautet:

S. Die Anmeldung der Berufung geſchieht bei dem Gerichtshofe, wel
cher das anzugreifende ürtel erlaſſen hat, in der fur die Anmeldung der Be
rufung in Strafſachen vorgeſchriebenen Form. Von Seiten des Angeſchul
digten kann dieſelbe auch durch einen Bevollmachtigten geſchehen. Die Friſt
et dieſer Anmeldung iſt ad erwöchentliche, welche mit dem Ablaufe des
Tages der Urtheils Verkundigung, und für den Angeſchuldigten, welcher
hierbei nicht un war, mit dem Ablaufe des Tages beginnt, an welchem
ihm das Urthei zugeſtellt worden iſt.

Der event. Kommiſſtonsvorſchlag S. 4. lautet:
J. Zur ſchriftlichen Rechtfertigung der Berufung ſteht demjenigen, der

dieſelbe rechtzeitig angemeldet hat, eine fernere vierzehnkagige Friſt offen
Neue Thatſachen oder Beweiſe können nicht angebracht werden vielmehr
muß der Richter zweiter Inſtanz ſeiner Entſcheidung die thatſaächlichen Feſt
ſtellungen des Richters erſter Inſtanz zum Gründe legen.

Der Abgeordnete von Brauchitſch hat hierzu folgendes Amen
dement beſtellt

der eventuellen Kommiſſionsvor

begründet daſſelbe und empfiehlt deſſen Annahme.

Kommiſſion im H. d. vor
e mit dem Amendement des Abgeordnetenv. Brauchitſch, verwirft jedoch das von der Kommiſſion vorge

Ohne Diskuſſion genehmigt die Kammer die C. e und f. Sie
lauten

H. e. Die Anmeldung der Berufung und die etwa eingegangene Appellations
ſchrift wird dem Appellaten in Abſchrift zugeſtellt, oder dem Staatsanwalte,
falls er Appellat iſt, in Urſchrift vorgelegt. Jnnerhalb vierzehn Tagen nach
erfolgter Zuſtellung oder Vorlegung kann der Appellat eine Gegenſchrift einrei
chen. Dieſe Friſt kann auf den Antrag des Appellaten von dem Gerichte ange
meſſen verlängert werden.

S. F. Nach Ablauf der in dem
oberſten Gerichtshof eingeſandt.
lung der Sache angeſetzt, zu dem

Den 43. beantragt die
mer genehmigt.

Dhne Debatte werden nunmehr die g. und h. mit dem
Amendement des Abg. v. Brauchitſch angenommen.

H. S. Die Beſtimmungen der S. 30., 32. bis 34. finden auch in der Ap
pellationsinſtanz Anwendung.

S. h. Das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeſchwerde (des Kaſſationsrekurſes)
findet in Disziplinarſachen nicht Statt.

Das Amendement Brauchitſch lautet:
Für den Fall der Verwerfung des F. 35. der Vorſchläge der Kommiſſion in

dem eventuell vorgeſchlagenen S. S. unter die Allegate auch den H. 31. aufzue
nehmen und demnach anſtatt S. 30., 32. bis 34 zu ſetzen v

Es wird hierauf das nachſtehende Amendement des Abg. Kloſe
und Genoſſen:

Die hohe Kammer wolle beſchließen: I. zu H. 35. der Kommiſſtonsvorſchläge
ſtatt der Worte Außer der Nichtigkeitsbeſchwerde findet kein Rechtsmittel ſtatt,
zu ſagen. Außer der Nichtigkeitsbeſchwerde findet kein ordentliches Rechts
mittel ſtatt

II. noch folgende Beſtimmung aufzunehmen, und zwar entweder als S. 364.
der prinzipalen Vorſchläge oder als H. j. der eventuellen Vorſchläge der Kom
miſſion oder als H. 45a. der Verordnung S. Gegen rechtskräftige Entſcheidun
gen findet das außerordentliche Rechtsmittel der Reſtitution ſtatt. Rückſichtlich
der Fälle, in denen daſſelbe zuläſſig iſt, ſo wie rückſichtlich des Verfahrens, kom

S. e. beſtimmten Friſt werden die Akten an den
Es wird ein Termin zur mündlichen Verhand

der Angeſchuldigte vorzuladen iſt.
Kommiſſion zu ſtreichen, was die Kam

men, ſo weit dies Geſetz nicht etwas Anderes feſtſetzt, die Vorſchriften des ge
wöhnlichen Strafprozeſſes zur Anwendung.

zur Debatte geſtellt, und nachdem ſich der RegierungsKommiſ-
ſarius und der Berichterſtatter materiell damit einverſtanden
erklärt haben, von der Kammer genehmigt.

Der dritte Abſchnitt der Verordnung, betreffend die Amts
ſuspenſion (enthaltend die 99. 46 52.), wird ohne Debatte im
Einverſtändniß mit dem Juſtizminiſter nach dem Vorſchlage der Kom
miſſion genehmigt.n r der vierte Abſchnitt, betreffend die unfrei
willige Verſetzung auf eine andere Stelle 53 57.)
nach dem Vorſchlage der Kommiſſion, mit welchem ſich der Juſtizmini
ſter abermals einverſtanden erklärt, ohne Debatte angenommen.

Der fünfte Abſchnitt der Verordnung enthält die Beſtim
mungen über die unfreiwillige Verſeßung in den Ruhe-
ſtand. Mit den Kommiſſionsabänderungen der 58 63. erklärt
ſich der Juſtizminiſter ebenfalls einverſtanden und werden dieſe Para
graphen ohne Debatte genehmigt. Schluß der Sitzung 2 Uhr.
Nächſte Sitzung Donnerstag, Morgens 11 Uhr.

Als Tagesordnung für Donnerstag und Freitag wird die Fort
ſetzung der Budgetdebatte feſtgeſetzt, für Sonnabend der Bericht über
den v. Vincke'ſchen Antrag.

Berlin ds. März. Se. Majeſtät der König haben geruht
Die Kreisrichter Wunderlich zu Kölleda, Boſſe zu Schmiedeberg,
Dit mar zu Suhl, Rabe und Neubau zu Naumburg, Genzſch
zu. Merſeburg, Schönemann zu Schleuſingen, Freund und die
rüszeweski zu Halle a. d. S. und Gruber zu Seydg zu Kreis
gerichts-Räthen zu ernennen Und tag

Dem ordenklichen Profeſſor der Rechte an der Unjverſität in Greifs

H. 30. bis 34



wald, Dr. Mejer, die nachgeſuchte Entlaſſung aus ſeinem bisherigen
Dienſtverhältniſſe, vom 1. April d. J. ab, zu ertheilen.

Der Prinz Albrecht iſt nach Meiningen von hier abgereiſt.
Wie wir hören, ſteht die Verzögerung der Abreiſe des Grafen

v. Arnim (Heinrichsdorf) nach Wien in Verbindung mit der Ernen
nung des Nachfolgers des bisherigen öſterreichiſchen Geſandten am hie
ſigen Hofe. Uebrigens wird der Graf v. Arnim nach Ablauf der ſti
pulirten 14 Tage den Miniſterpräſidenten von Manteuffel wieder nach

Dresden begleiten. (N. Pr. 3.)Der Staatsminiſter a. D. Hr. Uhden iſt nicht, wie hieſige Blät
ter melden, geſtern nach Kaſſel abgereiſt. Derſelbe befindet ſich noch
hier, dürfte aber in den nächſten Tagen nach Kaſſel abgehen

Koblenz, d. 1. März. Geſtern erſchien der Prinz von Preu
ßen nach ſeiner Tags zuvor erfolgten Ankunft hierſelbſt auf der Pa
rade und redete die verſammelten Offizier Korps ungefähr wie folgt
an. Er freue ſich, wieder in der Mitte der Offiziere ſich zu befinden,
nachdem das Vertrauen des Königs ihn von Neuem an die Spitze
der hieſigen Armee Korps geſtellt habe. Die ernſte Aufgabe, welche
vor Monaten der Armee geſtellt war, habe unerwartet eine friedliche
Wendung genommen man müſſe wünſchen, daß durch die Feder jetzt
ehrenvoll erreicht werde, was die Armee unbedingt ſiegreich errungen
haben würde. Die Aufgabe der Truppen für jetzt ſei, allen Eifer
und alle Kräfte an ihre Ausbildung zu legen, die um ſo energiſcher
ſein müſſe, als die Information eine ſchwierige ſei; man müſſe immer
eingedenk bleiben, daß ein Kampf nöthig werden könne, und daß das
Schwert gezogen werden müſſe, an deſſen Scheide man bisher nur,
und nicht ohne Erfolg, geſchlagen habe. Darum, ſo ſchloß der Prinz,
laſſen Sie uns thatkräftig gemeinſchaftlich unſerer Pflicht nachkommen.

Darmſtadt, d. 1. März. Auf den 10. d. M. iſt die Eröff
nung des Landtags angeſetzt und aus dem Umſtande, daß bereits im
Voraus Vorlagen der Regierung angekündigt wurden, glaubte man
den Schluß ziehen zu dürfen, daß eine Mittheilung über den Stand
der deutſchen Angelegenheiten beabſichtigt werde. Die Darmſtädter
Zeitung, ohne Zweifel vollkommen gut unterrichtet bezweifelt das in
deß, „weil bis dahin in Dresden noch keine Reſultate gewonnen ſein
dürften, und dann, weil etwaige Reſultate von dort noch immer
nicht den Charakter von Beſchlüſſen trügen, ſondern dieſe erſt ſpäter
in Frankfurt annehmen könnten.“ Es iſt dieſe letztere Aeußerung ein
Commentar zu der Hoffnung, welche in Berlin Platz zu greifen ſcheint,
daß Heſſen Darmſtadt hinfort nicht mehr auf Seiten Oeſterreichs be
harren werde.

Frankreich.
Paris, d 1. März. Der „Courrier frangais“ behauptet heute,

daß die Fuſion zwiſchen den beiden Bourbonen Familien zu Stande
gekommen ſei und der Herzog von Nemours ſich im Namen der Fa
milie Orleans mit dem Grafen von Chambord geeinigt hätte Thiers
ſei durch dieſe Vereinigung gänzlich beſeitigt worden.
Der „Ordre“ will nicht glauben daß, wie die „Debats“ gemel-

det, Fürſt Schwarzenberg nächſtens die Angelegenheiten Piemonts und
der Schweiz zu ordnen beabſichtige. Der Fürſt muß wiſſen

agt der „Ordre“, daß der Einmarſch eines einzigen Regiments in
Piemont, die Schweiz oder Belgien eine Kriegserklärung gegen Frank
reich und folglich eine Entfeſſelung der Revolution wäre.“

Vermiſchtes.
Magdeburg, d. 3. März. Geſtern Nachmittag ſtarb hier

der auch in weiteren Kreiſen durch ſeine Schriften bekannt gewordene
Konſiſtorialrath Dr. Zerrenner, nach kurzer Krankheit im 71. Le
bensjahre.

Breslau, d. 1. März. Der KardinalFürſtbiſchof hat in die
ſen Tagen von dem Papſte zwei ſehr werthvolle Geſchenke erhalten,
einen Splitter von der Krippe, in welcher Jeſus bei ſeiner Geburt in
Bethlehem gelegen, und eine Kerze, welche Se. Heiligkeit bei der letz
ten LichtmeßProzeſſion ſelbſt getragen.

Interimiſtiſche Kreisvertretung des Saalkreiſes.

Der „Courier im Verlag des Waiſenhauſes“ bringt über die
öffentliche Sitzung derſelben vom 4. d. M. folgenden Bericht
was d ten den degtr Baſſewitz, erſtattet Bericht über das,

i 2 üſſe inin t n der letzten Verſammlung gefaßten eſchlüſſe in
2) Die Frage, ob die in Folgé der Verordnun vom 12. Nov. 1850 vermehrte Eingquartierungslaſt als eine nach den ber hnbaern Räumlichkeiten zu

z.2 i S es t 2 S L S 9 S 5 S 95 à h n S S S
J

S S 9 7 r S r S à S S à à S r 2 S d S S
2.

r S Sſagte u für ein, lediglich die
ſehen ſei, auf Grund einer inmittels eingeholten miniſteriellen Erlauterung

fatt hierbei umſomehr Beruhigung,

e nnenden Entſchadigungen

bleibt hinter dem wirklich gezahlten Betrage um 20 zurück. Das Ergebniß iaber a noch als ein günſtiges anzuſehen, da die Beſchaffung der ren

durch die einzelnen Gemeinden mit noch größeren Opfern verknuüpft geweſen ſein
würde.

d) Die Kgl. Regierung hatte auf Grund eines Geſetzes vom Jahre 1833,
welches verordnet, daß für die Seitens der Regierung reguirirten Kriegspferde
ein höherer Betrag als 120 Thlr. nicht gewährt werden ſoll, von allen Denjeni
gen, welche für Geſtellung eines Pferdes mehr empfangen hatten, die Rückzahlung
des Mehrbetrages gefordert. Die Verſammlung hatte darauf beſchloſſen dieſe
Rückzahlungen den davon Betroffenen zu erſetzen, und auch in Zukunft die desfall
ſigen Mehrbeträge zu decken. Die Beſtätigung dieſes Entſchluſſes iſt Seitens der
Königl. Regierung beanſtandet die Verſammlung erſucht den Vorſitzenden die
weiteren Schritte zu thun um ſolche herbeizuführen.

e) Die Gewährung einer Gratiſication von 25 Thlrn. an den Rendanten der
Kreiscommunalkaſſe, hat die Genehmigung der Königl. Regierung erhalten.

Der Vorſitzende erſtattet ferner Bericht über die außerordentlichen Einnahmen
und Ausgaben der Kreiscommunalkaſſe ſeit dem November v. J. Wir geben da
von das Weſentliche in Folgendem

Einnahm e.
Beiträge der Einſaſſen des Kreiſes und zwar

a) Ausſchreiben des Monats November 1850 8,094 Thlr.
desgl. Januar 1851 8,100c) desgl. März 1851 Voranſchlag 8,139

zuſammen 24,333 Thlr.
Ein am 16. November v. J. eingegangenes

Capitals e eErlös aus dem Verkauf der Landwehrpferde 6,624
Summa 33,457 Thlr.

Aus gab e.Fur 87 am 16. November v. J. geſtellte Landwehr
pferde rFür Lieferungen in die Magazine zu Torgau und

Herzberg e cVergutigung der Mundverpflegung, welche dem im
November December und Januar im Saalkreiſe
einquartierten Militär gewahrt worden iſt (Vor
znſwiag t eee

Für r welche der Einquartierung in den ge
nannten Monaten geliefert worden iſt (Voranſchlag)

Summa

8,495 Thlr.

10,549

9,853

7/292

36,189 Thlr.
davon ab 33,457

Mehrbedarf 2,732 Thlr.
Hierzu kommen noch an Unterſtützung der Familien der Landwehrleute

und Reſerviſten pro November bis mit Februar eirea 1800 Thlr. an Vergüti
gung für Mundverpflegung und Fourage der Einquartierung im Februar circa
1000 Thlr. und die im Laufe des Jahres zu deckenden currenten Ausgaben, ſo
t ſich im Ganzen ein Mehrerforderniß von eirca 7000 Thlrn. herausſtellt.
Die Verſammlung hält es nicht für angemeſſen, dieſen Mehrbedarf durch ein
nochmaliges Steuerausſchreiben aufzubringen, beſchließt vielmehr au Höhe des
Betrags ein Anlehen zit contrahiren, was man innerhalb des Kreiſes ſelbſt in
Summen von 100 Thlr. bei 5 90 Verzinſung zu erhalten hofft.

Der Vorſitzende erſtattet ferner Bericht über die Vorarbeiten wegen der
Einführung der neuen Gemeindeordnung im Saalkreiſe. Der Jnhalt des Berichts fällt im Weſentlichen mit dem zuſtmmen was in der Bekanntmachung
des Landraths v. Baſſewitz vom 4. März 1851, ſiehe Nr. 105 des Couriers,
(Nr. 110 des Hall. Couriers) geſagt iſt.

Es liegt die Rechnung der Kreiskommunalkaſſe pro anno 1849 zur Ab
nahme vor. Die gezogenen Monita werden gepruft und die Ertheilung der
Decharge für den Rendanten beſchloſſen.

Der Rendant der Sparkaſſe des Kreiſes iſt bisher mit 30 Thlrn. beſolder
worden. Bei der inzwiſchen eingetretenen Vermehrüng der Geſchäfte erſcheint
die Beſoldung nicht mehr ausreichend und die Verſammlung erklärt ſich auf
ermias der t fur die a ne ſt ſtanden daß künftighin dem

endanten r. für die Rechnung nebſt einer Tantié 0 ilagen zugelegt werden. s gntieme von 1 5 der Ein

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 4. bis 5. März.

Jm Kronprinzen Se. Durchl. der Fürſt v. Pückler Muskau a. Muskau.
Die Hrrn. Kaufl. Gottſchalk u. Lömpke a. eeipzig, Ullmann a. Offenbach,
Süskind a. Berlin, v. Paſt g. Bremen, Lohlein a. Hannover. Die Hrrn.
Rittergutsbeſ. v. Kroſigk a. Poplitz, v. Hicke a. Wien

Stadt Zürich Hr. OLmtm. Hübner a. Weißenſchirmbach. Hr. Rent. Körner
a. Aachen. Hr. Fabrik. Schmidt a. Bremen. Die Hrrn. Kaufl. Steinbach
a. Leipzig, Jonatha a. Magdeburg Wulf a. Berlin.

Goldner Ring Frl. Hoffmann a. Zeitz. Frl. Hörichs a. Leipzig. Die Hrrnu.
Kaufl. Freisleben a. Berlin Nagel u. Scharf a. Erfurt. Hr. Hüttenmſtr.
Ulrich a. Rothenburg. Hr. Candidat Naumann g. Naumburg. Hr. Stud.
Schlenſig a. Breslau.

Engliſcher Hof: Hr. Kaufm. Eckhof a. Breslau. Hr. Hotelier Simon g.
Auerbach. Hr. Partik. Cramer a. Lengerfeld.

Stadt Hamburg. Die Hrrn. Kaufl. Brehmer a. Saalfeld, Meverheim a.
Berlin, Heinrich a. Bremen, Thalſtröm a. Minden. Hr. Stud. Henning a.
Jena. Hr. Geh. Reg. Rath v. Armannshauſen u. Hr. Reg Sekr. v. Leim
bach a. Breslau.

Goldne Kugel Mad. Aſcherley a. London. Hr. Mechanikus Buttſtedt a. Go
tha. Hr. Kaufm. v. Stephani a. Frankfurt. Die Hrrn. Oekon. Fitzau g.
Ilberſtedt, Bley a. Brandenburg, Krauſe u. Hr. Kaufm. Beyer g. Treben.

Thüringer Bahnhof Die Hrru. Kaufl. Sanner a. Magdeburg Honsberg
a. Remſcheid, Starklop a. Naumburg. Hr. Hauptm. v. Karthſchzky a. Wien
Hr. Partik. v. Rumohr a. Köthen. Hr. Rittmſtr. v. Stülpnagel a. Berlin.
Se. Königl. Hoh. Prinz Albrecht von Preußen m. Gef.

Meteorologiſche Beobachtungen.

4. März. Morgens 6 Uhr. Nachm. 2 Uhr. Abends 10 Uhr. Fagebmittel.

Lofdeut 2180 er e 3920 ver e. r 08 per e e ene.

Dunſtdruck 1,99 Par. L. a2 ver e. 1,45 Par. L. 1,659 Par

Relat. Feuchtigt. o st. 0,63 pCt. 0,77 pEt. o,78 xst.

kuftwärme 0,8 G. R. 0,8 G. m. 0,6 G. Rm.) S m.
Alle euftdruckbeobachtungen ſind auf die Temperatur 0 Gr, Reaum. reducirt



Backhaus Verkauf.
Das bis Ende März dieſes Jahres verpach

tete ſogenannte VorwerksBackhaus allhier,
welches auf 552 abgeſchätzt worden, ſoll
mit Genehmigung der Königlichen Regierung auf

den 26. März e e Vormittags
r

auf dem hieſigen Rathhauſe öffentlich meiſtbie
tend verkauft werden. Die Bedingungen lie

en bei der Stiftsverwaltung vom 14. deſſelben
onats ab zur Einſicht bereit.
Kaufluſtige werden dazu mit dem Bemer

ken eingeladen, daß ſie ſich im Termine über
ihre Zahlungsfähigkeit legitimiren müſſen.

Sangerhauſen, den 20. Februar 1851.
Die Stifts-Jnſpection.

2000 Thaler werden auf einzige
Hypothek eines Hauſes geſucht. Na
heres zu erfragen in der Expedition
dieſes Blattes.

6000, 5000, 4000, 3000, 1500, 400 und
250 ſind auszuleihen durch Jordan,
Leipzigerſtraße im Gaſthof „Zum Löwen.

Zum nächſten 1. April ſucht eine erfahrene

Köchin Alida Keferſteinin Cröllwitz.
So eben erhielten wir aus Berlin:
Carnevals Schwindel des

Kladderadatſch.
1 gr. Bogen mit 15 Jlluſtrationen. Preis 3

H. Berner, Buchhandlung.
Schönſte große CatharinenPflaumen,

wie auch böhmiſche Pflaumen empfiehlt
billigſt G. Goldſchmidt.

Eine neumilchende Kuh (groß) mit
dem Kalbe, ſo wie eine einjährige Schilbe,
ſtehen zu verkaufen auf der Schule zu Bran
deroda bei Mücheln.

Sonntag den 9. März Geſangfeſt
und Ball, wozu er ſehr einladet

ehre,
Reſtauration Stumsdorf.

Hekanntmachungen.
Eine nahrhafte Reſtauration in Leipzig,

mit Garten und Kegelbahn, kann mit Jnven
tar und Konzeſſion Fa milienverhältniſſe halber
unter den günſtigſten Bedingungen ſofort oder
zum 1. April übergeben werden. Zur Ueber
nahme ſind 5 600 erforderlich. Das
Nähere ertheilt auf perſönliche oder frank. An
fragen Herr Carl Groß in Leipzig, Markt
Nr. 12.

Gutsverkauf.
Fa milienverhältniſſe halber bin ich

Fgeſonnen, mein in der ſchönen Ge
R ygend zu Groß-Oſterhauſen bele

genes ſeparirtes Anſpanngut mit ſehr guten
Wohn und Wirthſchaftsgebäuden, Garten, 95
Morgen Land und 2 Morgen Wieſe

den 6. April d. J. Nachmittag 3 Uhr
im Gute ſelbſt meiſtbietend zu verkaufen.

Die Bedingungen werden im Termin be
kannt gemacht. Auch bin ich geſonnen bis zum
23. März our. in Unterhandlung einzugehen.

Maria Böſel.

Ritterguts-Verkauf oder Ver
pachtung.

Ein ſchönes Rittergut mit 1100 Morgen
Areal ſoll für 110,000 verkauft oder unter
annehmbaren Bedingungen verpachtet werden.

Das Nähere durch
W. F. Strien in Mansfeld-

Windmühlen Verkauf.
Meine bei Zahna am Bahnhof belegene

Mühle nebſt Wohnhaus und Nebengebäude,
Garten und über 4 Morgen Feld im unmit-
telbaren Anſchluß daran, bin ich Willens ver
änderungshalber zu verkaufen. Die Mühle hat

Fonds und Geld-Cours.
Berlin, den 4. März.

2 Mahlgänge und 3 Cylinder, das Wohnhaus
und Nebengebäude ſind maſſiv und hat guteMehl und Getreideböden und iſt zur Backe.

rei eingerichtet bisher iſt das Geſchäft ſchwung
haft betrieben worden.

Kaufliebhaber können die näheren Bedin-
gungen bei mir erfahren und mit mir jeder
Zeit unterhandeln.

Zahna, den 3. März 1851.
C. Mückert.

andbrief Communali Geld Courſe. Eiſenbahn Actien

Brief. Geld. etien. Z3f. gf.Preuß. freiwillige s t B. A. L. A. B. 4 101 à 1002, bz. Berl. Hambg. 101 bz.
Anleihe 5 106 bo. Hamb. 4 94 à 939. B. u. G. do. i. Serie 45 G.do. St. Anl. v. 50 4 100/, do. St. -Stgr. 4 114 à 113 bz. o. Ptsd. M. 4 93 B.

St. Schuldſch. o. Ptsd. M. 4 64 bz. do. do. 5 102 a bz. u. G.Oder Deichbr. Magd.Hlbſt. 4 130 bz. o. do. Lt. D. 5 101 B.
Obligat. a do. Leipziger 4 7 o. Stettinerj 5 104 B.Seehandl. Präm. HalleThür. 4 69 bz. Magd.Leipz. 4Scheine 128 127 Cöln Mind. 31/,100 à 100, bz. HalleThür. a 99 bz. u. G.

Kux und Neum. Rheiniſche 4 66 à 6597, bz. u. B. CölnMind. 4 101 G.
uldverſchr. 3 WBonn Cöln 5 S do. do. s 103 bz. u. GBerliner Stadt Düſſ.Elberf.! 5 98 bz. Rh. v. St. gar. 3 82 B.

Obligat. 5 1032 Steel. Bohw. 34 36 B. 1.Prioritätſ 4 89 B.do. do. 83 ſchl. Mark. 82 à bz. o. St. Pr. 4 22 B.Weſtpreuß. Pfand do. Zwgbahn 4 26 b. Düſſ.Elberf. 4 3 G.briefe 3 91 908, Obſchl. I. A. 3,118 à 117 bz. ſchl.-Märk.! 4 (942 bz.Großherzog Poſ. do. Lit. B. 3 111 a 1107/, bz. u. G. do. do. 5 103 G.
Pfandbr. (0CoſelOderb. 4 do. III. Seriel 5 103 Bdo. a 90 Brsl. Freib. 4 do. Zwgbahn 4Oſtpreuß. Pfand Kr.Oberſchl. 4 75/, bz. Magd. Witt. 5 997, bz.
vriefe 3 a erg.Märk. 4 36 G. berſchl. aPomm. do. 39 96 96 Starg.Poſ. 3282 G. r Oberſchl.

Kur und Neum. Rhrt CErfld. 3 0 B. oſelOderb. 5Pfandbr. 3 97 ach. Oſſd. 3981 bz. u. G. Steel Vohw. 5 S
Schleſiſche do. ZDFrieg Reiſſe do. U. Serie sSchleſ. Lit. B. Mgd. Wittb. 4 56 bz. u. B. rsl. Freib. 4 Iet u e erg. Mare, 5 B.ach. Maſtr. 4 8Pr. See W 97 96 Ausl. er Ausländiwo Fr.W. Ndb. 4 39 à V b. Ale.Friedrichsd'or 12 13 do. Priorit. 5 952, à 96 b. enAndere Goldm. Prioritäts KielAlt. Sp. 51s e 6 Actien. Bernb. 4 47 b.Disconto verl. Anhalt 4 [96 G. clb. Thlr. fre. 29 G.

Stadt Theater in Halle.
Donnerstag den 6. März. Mit aufgehobenem
Abonnement. Zum Benefiz des Hrn. Collin:

Die Hochzeit des Figaro,
komiſche Oper in 4 Akten von Mozart.

FamilienNachrichten.
TodesAnzeige.

Geſtern Nachmittag um 3 Uhr entriß uns
der Tod unſern lieben Werner in einem Al
ter von 31 Jahren am Nervenfieber. Die
ſes Verwandten und Bekannten zur Nachricht
ſtatt beſonderer Meldung.

Stumsdorf, den 4. März 1851.
Friedrich und Frau.

Marktberichte.
Halle, den 4. Marz.

15 A bis 27 z n25 120 25Nordhauſen, den 1. März.
Weizen 1 18 9 bis 1
Roggen 1 10Gerſte 1
Hafer 22Rübsöl, der Centner 11
Leinöl der Centner 12

n Magdeburg, den 4. März. (Nach Wispeln.)
eizen 36 42 Gerſte 25Roggen 32 Haſt 21 3

KartoffelSpiritus, die 14,400 KTralles 21
Berlin, den 4. März.

Weizen nach Qualität 47——51 f.
Roggen loco 3 f.

pr. Frühj. 30 verk. u. Br., 30, G.Mai Juni 31 Br. 31
Juni Juli 32 Br., 32 G.

Gerſte, große loco 26—28
kleine fehlt.

1

1

1

Hafer r Faht 19——-22
pfd. pr. Frühj. 19 Br.n e e egrep erbſen, Koch 37—43 Futter 34——36Rüböl loco 10 verk. u Br., 10 G.

pr. dieſen Monat 10 Br., 10 G. e
en o Br., 107, bz. u. G. JilſMa bz, 160 10n o A P b 16 Br., 10, G.
uni Juli 104 Br., 10Julius Br., G107, à e b. 11 à 10 u Br.,

Leinöl loco 11 bz.
pr. April Mai 11 Br., 11 G.

Südſee Thran 13
Mohnöl 11 à 13
Hanföl 11 à I
Palmöl 12 a 11
Spiritn e loco Faß 15 bz.

mit Faß pr. MäWir chri ärz 15 Br., 1517, G.
April Mai 15 Br., 15 bz. u. G.

n n euniſJu 16 à Br.167, à 167, g. re er a
Juli Auguſt 16 Br., 16 bz. u. G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 4. März Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 33.
am 5. März Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.
den 4. März am alten Pegel 22 Zoll unter 0
am neuen Pegel 5 Fuß 3 Zoll. Eisgang.

Magdeburg den 4. März.

L

2

5

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

[3f. Brief J Geld
Preuß. freiwillige Anleihe s

StaatsſchuldScheine 3 S S
Verein. Dampfſchifff.StammActienſ

do. do. Prior. Actien s 90Magdeburg Leipziger Stamm Actien a S
do. do. PrioritätsActien a 1100
do. Halberſt. Stamm Actien
do. Wittenberg. do. 55do. do. Prior. Actienls

Amſterdam kurze Sicht. 142
do. 2 Monat 141 141Hamburg kurze Sicht. 1507 150do. 2 Monat 150 150Frankfurt kurze Sicht

do. richeies S 56 20Preuß. Frie dor a 113Kuslaändiſch Gold A. 5 Thlr. los 107
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